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Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im März 2023 

Verwaltungsausschuss 07.03.2023 17.00 Uhr Neues Rathaus, Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
Technischer Ausschuss 08.03.2023 18.00 Uhr Neues Rathaus, Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
Jugendstadtrat  13.03.2023 16.30 Uhr Neues Rathaus, Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1 
OR Bröthen/Michalken 06.03.2023 18.00 Uhr Bürgerhaus, Schäferweg 3, Bröthen/Michalken 
OR Schwarzkollm 14.03.2023 19.00 Uhr Frentzelhaus, Kubitzberg 1, Schwarzkollm 
OR Zeißig   23.03.2023 18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, Dorfaue 6a, Zeißig 
OR Knappenrode  16.03.2023 18.30 Uhr Bürgerzentrum, K.-Marx-Straße 1, Knappenrode 
OR Dörgenhausen 16.03.2023 18.00 Uhr Gemeindesaal, Wittichenauer Str. 79, Dörgenhausen 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen entnehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntmachungstafel im 
Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1.

 

Ankündigung Sonderamtsblatt  

Am 2. März 2023 wird ein Sonderamtsblatt erscheinen. Inhalt des Sonderamtsblattes sind ausschließlich Verfügungen des 
Fachbereiches Bau. Wir werden die Sonderausgabe des Amtsblattes in geringerer Auflage drucken. Auslagestellen der 
gedruckten Exemplare sind die drei Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung (Neues Rathaus, Altes Rathaus, 
Bürgeramt) sowie die Ortsteilverwaltungen. Das Amtsblatt wird zudem wie gewohnt online hier einsehbar sein: 
https://www.hoyerswerda.de/rathaus/aktuelles/amtsblatt/  
 

 

  

  
  
  
  

 
Jahrgang 2023 Donnerstag, den 23.02.2023 Nummer 991 
  

https://www.hoyerswerda.de/rathaus/aktuelles/amtsblatt/


Ausgabe 991   Seite 

 

 2 

Einladung zur 37. (ordentl.) Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag, dem 07.03.2023, um 17:00 Uhr im 

Sitzungssaal, Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda. Die Sitzung findet - öffentlich - weiterführend - 

nicht öffentlich -  statt. 

Tagesordnung für die 37. (ordentl.) Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07.03.2023  

Öffentlich 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  
2 Niederschrift der 36. (ordentl.) Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 07.02.2023 
 
3 Verkauf bebautes Grundstück auf der Gemarkung Hoyerswerda Flur 5, Flurstück 320 
 BV0760-I-23 
 
4 Anfragen und Mitteilungen 
  
     

Einladung zur 38. (ordentl.) Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, dem 08.03.2023, um 18:00 Uhr im 

Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda. Die Sitzung findet - öffentlich - weiterführend - nicht öffentlich -  

statt. 

Tagesordnung für die 38. (ordentl.) Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.03.2023  

Öffentlich 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Niederschriften der 37. (ordentl.) Sitzung des Technischen Ausschusses vom 08.02.2023 und der 08. 

(außerordentl.) Sitzung des Technischen Ausschusses vom 31.01.2023 
 
3 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 7 der Satzung über die öffentliche 

Fernwärmeversorgung der Stadt Hoyerswerda 
 hier: Gemarkung Hoyerswerda Flur 6; Flurstück 387/4 
 BV0806-I-23 
 
4 Neubau einer Drei-Feld-Sporthalle mit Zuschauerfunktion am Standort der neuen Oberschule 
 Claus-von-Stauffenberg-Straße 40, 02977 Hoyerswerda 
 Los 360.2 - Regenentwässerungsanlage Bereich Parkplatz; Vergabe-Nr. I/60.12/23/01-VOB 
 BV0810-I-23 
 
5 Anfragen und Mitteilungen 
      

 

Bebauungsplan Nr. S6 „Ferienhäuser KRABAT-Mühle“ der Stadt Hoyerswerda 

Bekanntmachung der Genehmigung 
 
Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. S6 „Ferienhäuser KRABAT-Mühle“ in der Fassung vom Juli 2022 wurde 
vom Landratsamt Bautzen am 18.01.2021, AZ: 621.41:1254 erteilt. 
 
Der Bebauungsplan, einschließlich Begründung und Umweltbericht ist im Fachbereich Bau, Fachgruppe Bau- und 
Liegenschaftsmanagement der Stadt Hoyerswerda Markt 1 niedergelegt. Jedermann kann dort während der 
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Dienstzeiten in den Bebauungsplan einsehen und über den Inhalt Auskunft erlangen. 
Zusätzlich ist der Bebauungsplan auf der Homepage der Stadt Hoyerswerda 
https://www.hoyerswerda.de/stadtleben/stadtentwicklung/fnp-bauleitplaene/ einsehbar. 
 
Hinweise: 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften sowie 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz1 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen.  
Das gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 S. 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 S. 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
Hoyerswerda, den 23.02.2023 
 
Torsten Ruban-Zeh 
Oberbürgermeister 
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Einladung zu Beratungen der Steuergruppe Bürgerhaushalt  

Der Stadtrat Hoyerswerda hat auf seiner Sitzung am 25.10.2022 den Auftakt zum 
Bürgerhaushalt 2023 gegeben. Die zugehörige Vorschlagsphase begann am 01.11.2022 und 
endete am 12.12.2022. Bereits zum fünften Mal waren die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Hoyerswerda und ihrer Ortsteile aufgerufen, sich mit ihren Ideen einzubringen. Insgesamt 106 
Vorschläge erreichten die Stadt- und Ortsteilverwaltungen. Diese befinden sich seitdem in der 
Prüfung durch die Fachbereiche der Stadtverwaltung und einer ersten Beurteilung durch die 
Ortschaftsräte. Diese Zuarbeiten helfen der Steuergruppe Bürgerhaushalt bei der Bewertung  
der Vorschläge nach einem vorgegebenen Kriterienkatalog. 

 
Die nächsten Sitzungen der Steuergruppe Bürgerhaushalt finden am Mittwoch, 01.03.2023 und Montag, 06.03.2023, 
jeweils um 17 Uhr, im Sitzungssaal des Neuen Rathauses, S.-G.-Frentzel-Straße 1 statt.  
 
Schwerpunkt der Sitzungen ist die Bewertung der Bürgervorschläge. Alle positiv beschiedenen Vorschläge werden an-
schließend in einer Gesamtvorschlagsliste zusammengestellt, über welche der Stadtrat im März 2023 zu beschließen hat. 
Danach schließt sich die Abstimmung über die zugelassenen Bürgervorschläge an. 
 
Die Beratungen sind öffentlich. Es wird herzlich dazu eingeladen.

 

Sorbische Vereine beim Tag der Sachsen 

Wie eine Vielzahl anderer öffentlicher Großveranstaltungen musste in den vergangenen drei Jahren auch der Tag der 
Sachsen pausieren. Dieses Jahr soll das größte Volksfest in Sachsen wieder stattfinden und zwar im Zeitraum 01.09. - 
03.09.2023 in Aue-Bad Schlema. Auch sorbische Vereine, Kulturgruppen und Organisationen sind zum Tag der Sachsen 
eingeladen.  
Das sorbische Volk sollte in dieser Veranstaltung nicht fehlen. Auf der Webseite https://www.tagdersachsen2023.de finden 
Sie umfangreiche Informationen. Die Domowina unterstützt die Teilnahme sorbischer Vereine und Gruppen auch 
finanziell. Interessierte können sich auch gern an Clemens Škoda in der Domowina-Geschäftsstelle wenden.

 

https://www.tagdersachsen2023.de/

